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Hochgeehrte Verſammlung! Die Religion iſt etwas 

Göttliches, eine heilige Offenbarung, die ſich in der Bruſt jedes 

denkenden und fühlenden Menſchen erneuert. So lange es 

Menſchen geben wird, wird es auch Religion geben, wird 

ſie ihr Ahnen, ihr Sehnen und Hoffen, das in dem Bereich 

der irdiſchen Erſcheinungen, in dieſer Welt der Zeitlichkeit ſeine 

Befriedigung nicht findet und nicht finden kann, über die— 

ſelbe hinausführen in einen anderen Bereich der Dinge, in eine 

höhere Welt, die ſie mit dem Glauben umfaſſen und in der 

die Dunkelheiten und Räthſelfragen des Erdenlebens ihre Löſung 

finden ſollen. Auf dieſes Bedürfniß des menſchlichen Herzens 

iſ“ die Entſtehung aller Religionen zurückzuführen, jo ver: 

ſchieden auch die Anſchauungen ſind, die uns in ihnen ent— 

gegentreten, ſo beklagenswerth auch die Verirrungen ſein mögen, 

in welche ſie mitunter gerathen ſind. Das ſpricht ſchon Gabirol, 

der tiefſinnige Dichter und Denker, aus in ſeinem Hymnus 

„die Königskrone“: „Du biſt Gott und alle Weſen Deine 
Diener und Knechte und nicht verkürzt ſind Deiner Herrſchaft 

Rechte durch die, ſo huldigen fremdem Wahn; iſt aller Streben 

doch, Dir zu nah'n“. Allein Religion iſt etwas Anderes als 

Religionslehre; was von der Entſtehung des Glaubens gilt, 
das gilt nicht in gleicher Weiſe auch von der Entſtehung der 

Dogmatik. Religion iſt, von ihrem überirdiſchen Urſprung 

abgeſehen, etwas Naturwüchſiges, Religionslehre iſt gewiſſer— 

maßen etwas Künſtliches. Der Glaube iſt eine unbewußte 

Schöpfung der Volksſeele, die Dogmatik iſt ein Erzeugniß der 



Reflexion. Religion ift das Frühere und Urſprüngliche, Religions: 

lehre oder Dogmatik dagegen iſt das Spätere, das die Religion 

bereits zu ſeiner Vorausſetzung hat. Es verhält ſich damit 

nicht anders als wie z. B. mit der Poeſie und der Poetik. Die 
Poeſie iſt keine Anwendung der Poetik, ſondern wahre, echte 
Poeſie iſt etwas Urſprüngliches, ein unbewußtes Erzeugniß 

dichteriſcher Schöpfungskraft. Die Poetik hat die Poeſie zu 

ihrer Vorausſetzung; ſie iſt eine Abſtraktion der Geſetze, die 

der Dichter in ſeinem unbewußten Drang befolgt. Man wird 

ſich daher in den Religionsurkunden, welche die religiöſen An— 

ſchauungen einer Glaubensgemeinſchaft in ihrer Urſprünglichkeit 

wiedergeben, vergeblich nach einem dogmatiſchen Syſtem, nach 

ſtreng formulirten Glaubensſätzen umſehen. Eine ſolche Fixirung 

von Dogmen iſt immer erſt das Werk ſpäterer Zeiten; ſie iſt 

ein Erzeugniß der Theologen, die es ſich zur Aufgabe machen, 

das vorhandene Inventar des Glaubens aufzunehmen, die 

Lehren der Religion in ein Syſtem zu bringen. Gewöhnlich 

ſind es Glaubenskämpfe, die innerhalb der Religionsgemeinſchaft 

ausgebrochen ſind, welche die erſte Anregung zu einem ſolchen 
Unternehmen darbieten. Wenn die herkömmlichen religiöſen 

Anſchauungen, von außen- oder von innenher, eine Anfechtung 

erfahren, dann erſt macht ſich das Bedürfniß geltend, dieſen 

Anfechtungen gegenüber den Glaubensbeſtand zu fixiren, die 

Grenzen zu ziehen, über die man nicht hinausgehen dürfe, ohne 

ſich von ſeiner Glaubensgemeinſchaft loszulöſen. 

Die vorausgeſchickten Bemerkungen finden auf das Juden⸗ 

thum vielleicht in noch höherem Maaße Anwendung als auf 

jede andere Religionsgemeinſchaft. Die wichtigſte Religions⸗ 

urkunde des Judenthums iſt die Bibel, insbeſondere der 

Pentateuch. Die Bibel aber ſtellt keine Glaubensſätze oder 
Dogmen auf. Nicht einmal der Glaube an den einig⸗einzigen 
Gott, die weſentlichſte Grundlehre des Judenthums, tritt uns 

in der Bibel in der Geſtalt eines Glaubensſatzes entgegen; 

man müßte denn das „Schema Jifrael” als einen ſolchen auf— 

faſſen, was ſich aber exegetiſch wohl kaum rechtfertigen ließe. 

Die Thora iſt eben keine Glaubenslehre, ſondern ſie will vor 

Allem eine Lehre des Lebens ſein, ſie gebietet nicht ſowohl, 



was der Iſraelit als ſolcher zu glauben, als wie er zu handeln 

und ſein Leben einzurichten habe, um ſeiner Beſtimmung als 

Menſch und als Iſraelit zu genügen. Das Gleiche gilt von 

den Propheten. Drei Forderungen Gottes an den Menſchen 

ſtellt z. B. der Prophet Micha auf in dem bekannten Ausſpruch 

(Mich. 6, 8): „Er hat dir verkündet, o Menſch, was gut ſei, 

und was fordert denn der Ewige von dir als: Recht thun, 

Liebe üben und in Demuth wandeln vor deinem Gotte“. Das 

ſind keine Glaubenslehren, ſondern Sittenlehren. Selbſtver— 

ſtändlich kommen aber in der Bibel gewiſſe religiöſe Anſchauungen 

zum Ausdruck, die mit dem Geiſte des Judenthums ſo innig 

verwachſen ſind, daß ſie als ein weſentlicher Beſtandtheil der 

dem Judenthume eigenthümlichen Religionsauffaſſung zu be— 

trachten ſind. So kann es z. B. keinem Zweifel unterliegen, 

daß der Glaube an den einig-einzigen Gott eine Grundlehre 
der Bibel und des Judenthums bilde, ob er nun als formulirter 

Glaubensſatz aufgeſtellt iſt oder nicht. 

Der erſte Verſuch zur Dogmenfixirung innerhalb des 

Judenthums liegt in einzelnen Ausſprüchen des Talmuds vor. 

Man muß in dieſer Beziehung allerdings recht vorſichtig ſein 

und darf nicht irgendwelchen bei einer beſtimmten Veranlaſſung 
ausgeſprochenen Satz ſogleich als ein dogmatiſches Bekenntniß 

in Anſpruch nehmen wollen. Als ein Heide zu Hillel kam 

und von ihm verlangte, er ſolle ihn die ganze Thora lehren 

in der Zeit, während er auf einem Fuße ſtehe, gab bekanntlich 

Hillel ihm die Antwort: „Was du nicht willſt, daß man dir 

thue, das thue auch deinem Nächſten nicht. Dies iſt die ganze 

Thora; das Uebrige iſt Erklärung. Nun gehe und lerne“. 
Hat Hillel damit eine Dogmatik des Judenthums aufſtellen 

wollen? Das wird im Ernſte Niemand behaupten wollen. 

Die Antwort Hillel's iſt vielmehr ad hominem ertheilt, für 

einen Mann beſtimmt, der die ganze Thora, auf einem Fuße 

ſtehend, lernen will. Charakteriſtiſch freilich bleibt es immerhin, 

daß Hillel zu dieſem Zwecke die oberſte Sittenlehre des Juden— 

thums und nicht den höchſten Glaubensſatz gewählt hat. An 

den erwähnten Ausſpruch Hillels hat ſich übrigens in jüngſter 

Zeit eine lebhafte Controverſe geknüpft. Hervorragende Ver— 
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treter der proteſtantiſchen Theologie haben ihm eine Auslegung 

gegeben, die Jedem, der mit dem talmudiſchen Sprachidiom 

auch nur einigermaßen vertraut iſt, geradezu unglaublich er— 

ſcheinen muß. Scheinbar handelt es ſich hier nur um eine 

philologiſche Streitfrage, um die Bedeutung des Wortes 

„Chaber“, das in dem Hillel'ſchen Satze vorkommt. Allein 

hinter ſolchen philologiſchen Streitfragen verbergen ſich mitunter 

Fragen von geradezu welthiſtoriſcher Bedeutung. So iſt es 

auch in unſerem Falle. Ob unter dem Worte „Chaber“ nur 

der Genoſſe eines beſtimmten Kreiſes von Gelehrten zu ver— 

ſtehen ſei, wie jene Theologen behaupten wollen, oder ob mit 

ihm der „Nebenmenſch“ ſchlechtweg bezeichnet werde, davon 

hängt zum nicht geringen Theil die Entſcheidung der Frage 

über die Originalität der chriſtlichen Sittenlehre oder deren 

Abhängigkeit von der Sittenlehre des Judenthumes ab. Hat 

Jeſus, dem bekanntlich im neuen Teſtament derſelbe Ausſpruch 

in den Mund gelegt wird, ihn unverändert dem Weisheitsſchatz 

des jüdiſchen Rabbi entlehnt, jo iſt die Lehre von der all- 

gemeinen Menſchenliebe auf das Judenthum und nicht auf 

das Chriſtenthum als auf ſeine erſte Quelle zurückzuführen. 

Wir find nicht im Zweifel darüber, wie das endgiltige Urtheil 

der Philologie in dieſer Frage lauten wird. Ein Seitenſtück 

zu dem Hillel'ſchen Satze bildet ein Ausſpruch des palältinen- 

ſiſchen Amoräers Rabbi Simlai. Rabbi Simlai jagt: Sechs⸗ 

hundert und dreizehn Gebote ſind Moſes offenbart worden; 

365 Gebote, entſprechend der Anzahl der Tage des Sonnen⸗ 

jahres, und 248 Gebote, entſprechend der Anzahl der Glieder 

des menſchlichen Körpers. Da kam David und brachte ſie 

auf elf, nämlich auf die im Pſalm 15 aufgezählten Be⸗ 

dingungen, unter denen der Menſch würdig ſei, in Gottes 

Nähe zu weilen; Jeſaia kam und brachte fie auf ſechs, was 

mit einer ähnlichen Aufzählung Jeſ. 33, 15 belegt wird, Micha 

brachte ſie auf drei, damit iſt der bereits erwähnte Vers 

aus dem Prophetenbuch des Micha gemeint; Jeſaia kam noch 

einmal und brachte ſie auf zwei, auf die Jeſ. 56, 1 genannten 

Vorbedingungen des nahenden göttlichen Heils: „Recht beobachten 
und Wohlthun üben“, und endlich kam Amos und brachte ſie 
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auf eines, auf die Amos 5, 4 verkündete Grundbedingung 

zum Leben: „Suchet mich und ihr werdet leben“. Nach einer 

anderen im Talmud überlieferten Anſicht wäre es nicht Amos, 

ſondern Habakuk geweſen, der das ganze göttliche Gebot in 

einen Satz zuſammengefaßt habe, und zwar in den Satz: „der 

Gerechte lebt in ſeinem Glauben“ (Hab. 2, 4). Vielleicht 

haben wir in dieſer letzten Verſion eine gewiſſe Beeinfluſſung 

durch das pauliniſche Chriſtenthum zu erblicken, das bekanntlich 

alles Heil in die Rechtfertigung durch den Glauben ſetzt. 

Ein ernſterer Anſatz zu einer Dogmenfixirung liegt im 

Miſchnatraktat Sanhedrin vor. Die erſte Miſchna im elften 

Abſchnitt dieſes Traktats lautet wie folgt: „Ganz Iſrael hat 

Autheil am zukünftigen Leben, denn alſo heißt es (Jeſ. 60, 21): 

„„Und Dein Volk ſind lauter Gerechte, ewiglich werden ſie das 

Land beſitzen““. Folgende aber haben keinen Antheil am zu— 

künftigen Leben: Wer da ſagt, die Wiederbelebung der Todten 
ſei nicht in der Thora begründet oder die Thora ſei nicht 

göttlichen Urſprungs und der Epicuraeer. Rabbi Akiba 

ſagt: Auch derjenige, der exoteriſche, d. h. nichtkanoniſche 

Schriften lieſt und der Wunden beſpricht“. Ich bleibe hier 

ſtehen. In dieſer Miſchna iſt Manches dunkel und unter— 

liegt noch immer dem Streit der Gelehrten. Unzweifelhaft 

aber iſt das Eine, daß es nicht etwa willkürlich erſonnene 

Kategorieen ſind, die hier als des ewigen Lebens untheilhaftig 

bezeichnet werden, ſondern daß wir es mit ganz beſtimmten 
Zeiterſcheinungen zu thun haben, deren Vertreter, weil ſie ſich 

in einen Gegenſatz zu dem damaligen Judenthum geſtellt hatten, 

von der Theilnahme an dem der Gemeinſchaft Iſraels verbürgten 

zukünftigen Leben ausgeſchloſſen werden. So ſind unter denen, 

die die Wiederbelebung der Todten als in der Schrift nicht 

begründet verwerfen, offenbar die Anhänger des Sadducäismus 

gemeint. Die Leugnung der Göttlichkeit der Thora mag ſich 

vielleicht auf eine Richtung im Judenchriſtenthum beziehen, denn, 

wie der Kirchenvater Irenaeus berichtet, gab es damals Chriſten, 

die nur den Dekalog, die zehn Gebote, und nicht die ganze 

Thora für wahrhaft göttlich erklärten. Bei der Beſprechung 

von Krankheiten und Wunden iſt vermuthlich an den Gnoſti— 
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cismus oder vielleicht auch an den Eſſäismus zu denken. Daß 

wir es hier mit beſtimmten Zeitrichtungen zu thun haben, 

geht Schon aus der Wahl der aufgeſtellten Kategorieen hervor. 

Warum nur dieſe und keine anderen? Warum werden z. B. 
nicht die dem Götzendienſte Ergebenen genannt, die vom Stand— 

punkt des Judenthums doch noch viel ſtrenger zu verurtheilen 

wären? Das erklärt ſich eben nur durch die Annahme, daß 

es ſich darum handelte, das Glaubensgebiet des Juden— 
thums denjenigen gegenüber abzuſtecken, die zu dem Judenthum 

jener Zeit nach irgend einer Richtung hin in Oppoſition ge⸗ 
treten waren; des waren aber die Anhänger des Sadducäismus, 

des Judenchriſtenthums und des Gnoſticismus. Sind dieſe 

noch als dem Judenthum zugehörig anzuſehen, oder iſt der 

Widerſpruch ein ſo grundſätzlicher und tiefgehender, daß ſie 
als aus dem Judenthum ausgeſchieden zu betrachten find? So 

würden wir es auch hier beſtätigt finden, daß der Verſuch zu einer 

Dogmenfixirung gewöhnlich auf religiöſe Kämpfe zurückzuführen 
ſei. Wo innerhalb einer Religionsgemeinſchaft ein Schisma 

zu Tage tritt, da ſehen die führenden Geiſter ſich veranlaßt, 
den Glaubensbeſtand einer Prüfung zu unterziehen; es muß 
dem erhobenen Widerſpruch gegenüber conſtatirt werden, was 

für die Zugehörigkeit zu dieſer Gemeinſchaft weſentlich ſei 
oder nicht. 

Der in der Miſchna Sanhedrin unternommene Verſuch 

zu einer Dogmenfixirung iſt viele Jahrhunderte hindurch ver— 

einzelt und ohne weitere Folgen geblieben. Aus den geſchicht— 
lichen Verhältniſſen einer beſtimmten Zeit hervorgegangen, iſt 

er mit deren Wandlung fallen gelaſſen und wieder aufge 

geben worden. Die geiſtige Entwickelung des Judenthums 

bewegte ſich in der talmudiſchen Zeit und noch lange über 
dieſe hinaus nach einer ganz anderen Richtung hin. Die 

Fixirung der Halacha, des praktiſchen Religionsgeſetzes, und 

nicht die Fixirung von Dogmen war die Aufgabe, welche die 

hervorragenden Geiſter in Anſpruch nahm. Selbſt die Ent- 

ſtehung der Karäerſekte, die bekanntlich, gleich den alten Saddu— 

cäern und vielleicht mit dieſen noch in einem geſchichtlichen 

Zu ſammenhang ſtehend, die Verbindlichkeit der Tradition oder 
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des mündlichen Geſetzes verwarf, iſt in dieſer Beziehung ohne 

Einfluß geblieben. Merkwürdiger Weiſe iſt auch weder in 

der gegen den Sadducäismus gerichteten Miſchna, noch ſpäter 

dem Karäerthum gegenüber die Göttlichkeit des mündlichen 

Geſetzes zu einem förmlichen Glaubensſatz erhoben worden. 

Erſt mit der Entwickelung der jüdiſchen Religionsphiloſophie und 

durch dieſelbe beeinflußt, beginnt in der jüdiſchen Literatur 
eine eingehendere Erörterung über die Glaubenslehren des 

Judenthums. Als der Schöpfer der jüdiſchen Religionsphiloſophie 

iſt, wenn wir von dem Alexandriner Philo abſehen, der Vor— 

ſteher der Akademie zu Sura Saadia ben Joſef (892 — 942) 

zu betrachten. Man braucht aber nur die Kapitelüberſchriften 

ſeines religionsphiloſophiſchen Werkes Emunot we- Deot zu 

leſen, um ſich davon zu überzeugen, daß in dieſem Buche 

alle diejenigen Lehren zur Erörterung gelangen, die als Grund— 

oder Glaubenslehren des Judenthums überhaupt in Betracht 

kommen können. Saadia handelt hier: über die Erſchaffenheit 

aller Dinge, über die Einheit des Schöpfers, über die Prophetie, 

über die menſchliche Willensfreiheit, über das Weſen der menſch— 

lichen Seele, über die Wiederbelebung der Todten, über die 

meſſianiſche Erlöſung und über die Belohnung und Beſtrafung 

im jenſeitigen Leben. In dem religionsphiloſophiſchen Werke 

des Abraham ibn Daud aus Toledo, das den Titel „Emma 

Rama“ „Der erhabene Glaube“ führt, iſt ſogar ausdrücklich 

von ſechs Ickarim oder Grundlehren die Rede, nämlich: 

vom Daſein und von der Unkörperlichkeit Gottes, von der 

Einheit und von der Einzigkeit Gottes, von den göttlichen 

Attributen, von dem Wirken Gottes, von der Prophetie und 

der Unmöglichkeit einer Abrogation des göttlichen Geſetzes und 

von der göttlichen Vorſehung und der menſchlichen Willens— 

freiheit. Aber freilich iſt das Wort Ickar oder Glaubenslehre 

bei Abraham ibn Daud noch nicht in dem ſtrengen Sinne aufzu— 

faſſen, als ob es dieſem Denker bereits darauf angekommen wäre, 

die Grundlehren des Judenthums zu fixiren und in ſyſtema— 

tiſcher Weiſe vorzutragen. Dieſer Aufgabe hat erſt einige 

Jahrzehnte ſpäter Moſes ben Maimon oder Maimonides 

(1135 bis 1204) ſich unterzogen, der geiſtesmächtigſte und 
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hervorragendſte unter den jüdiſchen Religionsphiloſophen und 
Theologen des Mittelalters. Maimonides thut dies in ſeinem 

Miſchnakommentar, und zwar im Anſchluß an die erwähnte 
Miſchna des Traktats Sanhedrin, in der wir den erſten An 

ſatz zu einer Dogmenbildung conſtatirt haben. Schon das iſt 

bezeichnend. In ſeinem religionsphiloſophiſchen Werke, dem 

berühmten „Führer der Verirrten“, wird dieſes Thema ron 
Maimonides gar nicht behandelt, und auch in dem von Maimonides 
verfaßten Geſetzescoder, dem Miſchne Thora, geſchieht es 
durchaus nicht in der ſyſtematiſchen Weiſe wie an jener Stelle 

des Miſchnakommentars. Es ſcheint demnach, daß Maimonides 

dieſer Dogmenfixirung doch nicht einen jo entſcheidenden Werth bei- 
gelegt habe, um ihr einen Platz in ſeinem religionsphiloſophiſchen 

oder theologiſchen Syſtem einzuräumen, daß es ihm vielmehr 

nur darauf angekommen ſei, der Miſchna gegenüber, die ſich 

auf die Hervorhebung derjenigen Lehren beſchränkt, die zu ihrer 

Zeit einer Anfechtung unterlagen, die Glaubenslehren des 

Judenthums bei dieſer Gelegenheit in ihrer Geſammtheit zur 

Darſtellung zu bringen. Man hat in dem Unternehmen des 
Maimonides die Tendenz erblicken wollen, dem Muhamedanismus 

und Chriſtenthum gegenüber den Glaubensbeſtand des Juden⸗ 

thums zu fixiren. Das iſt jedoch nicht zutreffend, denn von 

den Glaubensartikeln des Maimonides iſt nur einer gegen den 
Islam und einer gegen das Chriſtenthum gerichtet. Der Satz, 

daß Moſe der größte aller Propheten war, wendet ſich gegen 

den Islam, der Muhamed für den größten aller Propheten 
erklärt, und der Satz, daß das Geſetz der Thora unwider⸗ 

ruflich ſei, gegen das Chriſtenthum, das bekanntlich den neuen 

Bund dem alten gegenüberſtellt. Hat Maimonides bei ſeiner 

Dogmenfixirung ſich noch von einer beſonderen Tendenz leiten 

laſſen, jo mag es die geweſen ſein, einer Verflüchtjgung des 

Judenthums durch die philoſophiſche Auffaſſung ſeiner Religions⸗ 
lehren vorzubeugen, den Glaubensbeſtand des Judenthums ſo 

unverrückbar feſtzuſtellen, daß er vor jeder Erſchütterung durch 

die Spekulation geſchützt ſei. Daß eine ſolche Gefahr that⸗ 
ſächlich vorhanden war, dafür legen die bedenklichen Aus⸗ 
ſchreitungen Zeugniß ab, die im Kreiſe der Anhänger des 
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Maimonides ſelbſt zu Tage traten und die bald nach dem Tode 

des Meiſters zu ſchweren Kämpfen innerhalb des Judenthums 

geführt haben. 
Maimonides hat dreizehn Glaubensartikel aufgeſtellt, 

die wohl Manchem unter Ihnen bekannt fein dürften, da fie 

in die älteren jüdiſchen Gebetbücher als Anhang zum täglichen 

Morgengebet Aufnahme gefunden haben. Auch in dem das 

Morgengebet einleitenden Hymnus, dem bekannten Jigdal, als 

deſſen Verfaſſer der verdienſtvolle italieniſche Gelehrte Samuel 

David Luzzatto einen Dichter Daniel ben Jehuda nachgewieſen 

hat, werden die dreizehn Glaubensartikel nach Maimonides dar: 

geſtellt. Die erſte poetiſche Bearbeitung dieſer Glaubensartikel 

ſtammt übrigens von dem berühmten jüdiſchen Dichter Immanuel 
aus Rom, einem Freunde Dantes. Die dreizehn Glaubens⸗ 

artikel des Maimonides ſind folgende: 1) der Glaube an das 
Daſein Gottes, 2) der Glaube an die Einzigkeit Gottes, 
3) der Glaube an die Unkörperlichkeit Gottes, 4) der Glaube 

an die Ewigkeit Gottes, 5) der Glaube an die Pflicht des 

Gehorſams gegen Gott und der Gottesverehrung, 6) der Glaube 

an die Prophetie, 7) der Glaube an die Unvergleichlichkeit 
der Prophetie Moſes, 8) der Glaube an die Göttlichkeit der 

„Thora, 9) der Glaube an die Unveränderlichkeit der Thora, 

10) der Glaube an Gottes Vorſehung, 11) der Glaube an 

Lohn und Strafe, 12) der Meſſiasglaube und 13) der Glaube 

zan die Wiederauſerſtehung. Als bemerkenswerth möchte ich 

noch hervorheben, daß der Glaube an die menſchliche Willens— 
freiheit und der Glaube an die Zeitlichkeit der Schöpfung 
von Maimonides nicht unter die Glaubensartikel mitaufge— 

nommen worden ſind. Für die Ausſchließung der menſchlichen 

Willensfreiheit giebt Iſaak Abravanel, auf den wir ſpäter noch 

zurückkommen, die Erklärung, daß ſie, weil das menſchliche 

Weſen betreffend, nicht in die Glaubensartikel miteinzureihen 

war, denn dieſe bezögen ſich nur auf den Glauben an Gott. 

Bei der Zeitlichkeit der Schöpfung hängt die Ausſchließung wohl 

mit der eigenthümlichen Stellung zuſammen, die Maimonides 

in dieſer Frage einnimmt. Im Führer der Verirrten wird 

nämlich dieſe Frage von Maimonides auf das Eingehendſte 
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erörtert. Er zeigt dort, daß Manches für die Annahme der 

Ewigkeit der Schöpfung ſpreche, überwiegende Gründe freilich 
für den Glauben an die Zeitlichkeit der Schöpfung. Aus der 

Bibel aber ließe ſich die Zeitlichkeit der Schöpfung nicht ſtricte 

beweiſen. Wäre er als Philoſoph von der Ewigkeit der 
Schöpfung überzeugt, ſo würde er ſich getrauen, die bezüglichen 
Bibelſtellen ſo auszulegen, daß ſie dieſer Annahme keineswegs 

entgegenſtänden. Ein intereſſantes Eingeſtändniß, das allerdings 

auf die philoſophiſche Bibeleregefe ein eigenthümliches Licht 

wirft. In der That hat es auch nicht an jüdiſchen Denkern 

gefehlt, die, wie z. B. R. Levi ben Gerſon oder Gerſonides, 

ſich zu der Lehre von der Ewigkeit der Materie bekannten. 

Die Dogmenfixirung des Maimonides iſt in der jüdiſchen 

Theologie nicht unangefochten geblieben. Auf der einen Seite 

waren es die Anhänger der ſtrengen Orthodoxie, die ſich mit 

ihr nicht befreunden konnten auf der anderen Seite wieder 

wurde ſie vom Standpunkt der rationellen Theologie aus be⸗ 

kämpft. Bei einer Dogmenfixirung muß das Weſentliche vom 

Unweſentlichen geſchieden werden; als Glaubensſätze oder Dogmen 

können nur ſolche Lehren aufgeſtellt werden, die als Träger 

und Grundpfeiler des ganzen Religionsgebäudes zu betrachten 

ſind. Damit kann ſich die Orthodoxie principiell nicht ein⸗ 

verſtanden erklären; ſie erblickt in einer ſolchen Unterſcheidung 

eine ernſte Gefahr für den Glauben. Der Orthodoxie iſt 

Alles gleich weſentlich, die geringfügigſte Satzung ebenſo be= 

deutſam wie die erhabenſte Glaubens- und Sittenlehre. Das 

Judenthum, ſo wurde dem Maimonides von dieſer Seite ent⸗ 

gegengehalten, hat nicht 13, ſondern 613 Glaubensartifel; jedes 
Ge: und Verbot beſitzt für den offenbarungsgläubigen Juden 
dieſelbe Dignität wie der Glaube an Gott. Nahm die Ortho⸗ 

dorie an der Einſchränkung auf 13 Glaubensartikel Anſtoß, 

ſo glaubte die rationelle Theologie, der Dogmenfixirung des 

Maimonides aus dem entgegengeſetzten Grunde ihre Zuſtimmung 
verſagen zu müſſen. Für ſie hatte Maimonides noch zu viele 

Glaubensartikel aufgeſtellt. Nicht als ob man die aufgeſtellten 
Lehren als ſolche verwerfen wollte, aber man mochte ſie nicht 

alle in gleicher Weiſe als Ickarim, als Grundlehren des Juden⸗ 



thums gelten laſſen. Was find denn überhaupt Grundlehren 

einer beſtimmten Religion? Das iſt keine ſo ganz leicht zu 

beantwortende Frage. Wie auf allen Gebieten menſchlicher 

Erkenntniß, ſo bietet auch in der Glaubenslehre die Fixirung 

der Principien oder Grundbegriffe die größten Schwierigkeiten 

dar. Die Mathematik iſt wohl die ſicherſte unter allen Wiſſen— 

ſchaften; ſie beſitzt den Vorzug, ihre Sätze mit apodiktiſcher 

Gewißheit ausſprechen zu können. Aber die Mathematik ſetzt 

bereits gewiſſe Begriffe voraus, wie den Zeit- und den Raum— 

begriff, die ſie ſelber zu begründen nicht im Stande iſt. Die 

Begründung dieſer Begriffe muß die Mathematik als über 

ihren eigenen Erkenntnißbereich hinausgehend einer anderen 

Wiſſenſchaft überlaſſen; ſie iſt die Aufgabe der Philoſophie 
und ſpeciell der Erkenntnißlehre. Der Ethiker mag entſcheiden, 

was den Principien der Ethik gemäß ſittliche Pflicht, was gut 

und was böſe ſei. Worin aber haben wir die letzten Grund— 

prineipien der Ethik, die Wurzeln aller Sittlichkeit zu ſuchen? 

Das iſt ein Problem, deſſen Löſung, ſtreng genommen, nicht 

mehr der Ethik, ſondern der Metaphyſik zufällt. Das Gleiche 

trifft auch auf die Glaubenslehre zu. Auf Grund der vor— 

liegenden Religionsurkunden mag der Dogmatiker feſtſtellen, 
was innerhalb ſeiner Religionsgemeinſchaft als Glaubenslehre 

zu betrachten ſei und was nicht. Aus welcher Wurzel aber 

ſtammen dieſe Glaubenslehren, wie läßt ſich ihre Verbindlichkeit 

begründen? Das gehört kaum noch in den Bereich der 

Dogmatik, ſondern mehr in den der philoſophiſchen Spekulation. 

Der Dogmatiker wird zur Beantwortung dieſer Fragen ſich 

auf einen übernatürlichen Urſprung der Religionsurkunden 

berufen, auf eine Offenbarung, der ſie ihre Entſtehung ver— 

danken, auf eine göttliche Inſpiration, die ſie dem Menſchen— 

geiſte eingegeben habe. Allein der Glaube an eine Offenbarung 
hat den Glauben an Gott zu ſeiner Vorausſetzung. Der 

Glaube an Gott aber wird in der Dogmatik wieder als Glaubens— 

ſatz aufgeſtellt. So ſcheint es, als ob ſich die Dogmatik ge— 

wiſſermaßen im Kreiſe bewege, in einem eirculus vitiosus: 

aus dem ſie keinen Ausgang finden könne. Ich muß es mir 

verſagen, hier dieſe Frage noch weiter zu verfolgen. Es kam 
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mir nur darauf an, Ihnen zu zeigen, von welchen Geſichts— 

punkten aus eine rationelle Kritik der aufgeſtellten Glaubens: 

ſätze unternommen werden konnte. So wurde von den Ver— 

tretern der rationellen Theologie die Zahl der Glaubensartikel 

eingeſchränkt einerſeits, weil nicht alle in dem Sinne als 

Grundlehren von fundamentaler Bedeutung zu betrachten ſeien, 

daß man mit ihrer Verwerfung ſich geradezu außerhalb des 

Judenthums ſtelle, und andererſeits, weil manche unter ihnen 

nicht als Principien der Glaubenslehre gelten könnten, vielmehr 

nur Konſequenzen ſeien, die ſich aus anderen Glaubensartikeln 

ableiten ließen. Der Glaube an die Einzigkeit Gottes z. B. 

ſei in dem Gottesbegriff des Judenthums bereits miteinge: 

ſchloſſen; der jüdiſche Gottesbegriff ſei ein ſolcher, daß ſich die 

Einzigkeit aus ihm als nothwendige Konſequenz ergebe. Ebenſo 

verhalte es ſich mit der Ewigkeit und der Unkörperlichkeit 

Gottes. Demgemäß ſei der Glaube an die Einzigkeit, die 

Ewigkeit und die Unkörperlichkeit Gottes aus der Zahl der 
Glaubensartikel auszuſcheiden, weil ſie keine ſelbſtändigen Prin— 

cipien der Glaubenslehre enthielten. Unter den Kritikern des 
Maimonides iſt der geiſtig hervorragendſte Chasdai Kreskas, 

deſſen religionsphiloſophiſches Syſtem unſer Joel in einer 

trefflichen Monographie dargeſtellt hat. Chasdai Kreskas will 

nur ſieben oder allenfalls acht Glaubensartikel des Judenthums 

anerkennen. Am bekannteſten iſt die Kritik, die Joſef Albo, ein 

Schüler des Chasdai Kreskas (1380 — 1444), an den Glaubens⸗ 

artikeln des Maimonides geübt hat in dem Buche, das den 

Titel Ickarim „Grundlehren“ führt. Albo gelangt zu dem 

Ergebniß, daß nur drei Grundlehren aufzuſtellen ſeien: 1) der 

Glaube an das Daſein Gottes, 2) der Glaube an die göttliche 

Offenbarung und 3) der Glaube an Lohn und Strafe. Allein 

Albo war mehr ein geiſtreicher Prediger und Schriftſteller als 

ein ſelbſtändiger und origineller Denker. Wie er in anderen 

Punkten ſeines Syſtems von ſeinem Lehrer Chasdai Kreskas 

abhängig iſt, ſo folgt er in der Aufſtellung der drei Grund— 

lehren, worauf zuerſt Adolf Jellinek, der jüngſt verſtorbene 

gelehrte Prediger in Wien, aufmerkſam gemacht hat, den Aus⸗ 

führungen des berühmten Rabbiners Simon ben Zemach Duran. 



Für Maimonides und gegen deſſen Kritiker hat Saat Abravanel, 

der bekanntlich in der Zeit unmittelbar vor der Vertreibung 
der Juden aus Spanien am Hofe Ferdinands des Katholiſchen 

und Iſabellas von Kaſtilien eine hervorragende Stellung ein— 

nahm, das Wort ergriffen vornämlich in der Schrift „Roſch 

Amana“. Abravanel, ein großer Verehrer des Maimonides, 

der unter anderem auch einen Kommentar zu dem „Führer 

der Verirrten“ verfaßt hat, weiſt die Polemik Chasdais und 

Albos nicht ohne eine gewiſſe Heftigkeit zurück, ſchließt aber 

merkwürdiger Weiſe damit, daß er ſelbſt die Berechtigung zur 

Aufſtellung von Glaubensartikeln überhaupt in Zweifel ſtellt. 

Doch ich kann mich an dieſer Stelle auf fachgelehrte 

Detailunterſuchungen nicht einlaſſen und muß auch, um Ihre 

Geduld nicht auf eine allzu harte Probe zu ſtellen, zum Schluſſe 

kommen. Die Erörterung der Dogmenfrage iſt innerhalb des 
Judenthums erneuert worden durch Moſes Mendelsſohn 

in ſeiner berühmten Schrift „Jeruſalem“. Dieſe Schrift hat 

eine Vorgeſchichte, die ich Ihnen zum beſſeren Verſtändniß des 

Folgenden mit wenigen Worten ins Gedächtniß rufen will. 

Im Jahre 1781 hatte der Kriegsrath Dohm, von Mendelsſohn 

dazu angeregt, eine Schrift: „Ueber die bürgerliche Verbeſſerung 

der Juden“ erſcheinen laſſen, in der er, ein echter Vertreter 

der Aufklärungsperiode des achtzehnten Jahrhunderts, die bürger— 
liche Emancipation der Juden als eine Forderung der Humanität 

und Gerechtigkeit auf das Nachdrücklichſte befürwortete. Die 

Arbeit Dohms, zu dem Zwecke verfaßt, um als eine Schutz— 

ſchrift für die bedrohten elſäſſer Juden dem franzöſiſchen 

Staatsrath überreicht zu werden, iſt durch einen ſeltſamen Zufall 

niemals zur Kenntniß dieſer Behörde gelangt. Um ſo größeres 

Aufſehen erregte ſie dafür in Deutſchland. Man braucht ſich 

nur einmal zu vergegenwärtigen, welcher Anſtrengungen es 

bedurfte, um einem Manne wie Mendelsſohn das Privilegium 
eines berliner Schutzjuden zu verſchaffen, und man wird es 

begreifen, daß die Forderung Dohms, die Juden den anderen 
Staatsbürgern gleichzuſtellen, Vielen und darunter auch ſolchen, 

die ſich zu den Aufgeklärten zählten, als etwas geradezu Un— 

geheuerliches erſcheinen mußte. Die Schrift Dohms rief eine 
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Reihe von Gegenſchriften in judenfeindlichem Sinne hervor, 

unter anderen auch eine von dem bekannten Göttinger Profeſſor, 

dem rationaliſtiſchen Theologen Johann David Michaelis. So 

konnte Mendelsſohn nicht umhin, aus ſeiner Zurückhaltung 

herauszutreten und in der Angelegenheit ſelbſt das Wort zu 

ergreifen. Er that dies zuerſt in einer Vorrede, die er der 

von Markus Herz veranſtalteten Ueberſetzung einer von dem 

ehemaligen Amſterdamer Rabbiner Manaſſe ben Iſrael ver— 

faßten Schrift: „Rettung der Juden“ mit auf den Weg gab. 

Als dieſe Vorrede, in der er ſeine Gedanken über das Ver— 

hältniß von Judenthum und Staat in ihren Grundzügen 
darlegte, neben manchen zuſtimmenden Erklärungen auch 

Widerſpruch hervorrief, entſchloß ſich Mendelsſohn, den 

Gegenſtand von der Höhe rechtsphiloſophiſcher Betrachtung 

und in ſyſtematiſcher Geſchloſſenheit zu behandeln und das Er— 

gebniß ſeiner Unterſuchungen der Oeffentlichkeit zu übergeben. 

Das iſt die Entſtehungsgeſchichte der Schrift: „Jeruſalem oder 

über religiöſe Macht und Judenthum“. Auch noch ein per— 

ſönliches Moment mag mitgewirkt haben, Mendelsſohn zur 

Abfaſſung dieſer Schrift zu veranlaſſen. Mendelsſohn war 

in ſeiner perſönlichen Lebensführung ein geſetzestreuer Jude, 

ein Mann der allerſtrengſten Obſervanz. Als Philoſoph aber 

gehörte Mendelsſohn zu den aufgeklärteſten Männern ſeiner 

Zeit, er war ein unabhängiger Geiſt, der in ſeiner Denkfreiheit 
ſich durch keinerlei beengende Feſſeln mochte beſchränken laſſen. 

Die Vereinbarkeit dieſer beiden einander ſcheinbar ausſchließenden 

Standpunkte nachzuweiſen, mag Mendelsſohn ſeinen jüdiſchen 

und mehr noch ſeinen nichtjüdiſen Freunden gegenüber ein Be— 

dürfniß geweſen ſein, dem zu genügen ſich ihm hier die beſte 

Gelegenheit darbot. Im erſten Theil des Jeruſalem werden 

die wichtigſten Fragen vom Weſen des Staates und der Kirche 

erörtert. Gleich im Eingang der Schrift wird es als eine der 

wichtigſten, aber auch ſchwerſten Aufgaben der Politik be— 

zeichnet: „Staat und Religion, bürgerliche und geiſtige Ver— 

faſſung, weltliches und kirchliches Anſehen, dieſe Stützen des 

geſellſchaftlichen Lebens ſo gegeneinander zu ſtellen, daß ſie 

ſich die Wage halten, daß ſie nicht vielmehr Laſten des ge— 



ſellſchaftlichen Lebens werden und den Grund deſſelben ſtärker 

drücken, als was ſie tragen helfen“. Während der Staat es 

mit ſolchen Verhältniſſen zu thun hat, welche die Beziehungen 

der Menſchen zueinander betreffen, hat die Religion das Ver— 

hältniß des Menſchen zu Gott zum Gegenſtand ihrer Fürſorge. 

Der Staat hat das Recht, die von ihm gebotenen Handlungen 

zu erzwingen, weil ſonſt der Staatszweck, die allgemeine Wohl— 

fahrt, nicht erreicht werden kann. Die Religion dagegen darf keinen 

Zwang ausüben. Die Religion kennt keine Handlung ohne 

Geſinnung, kein Werk ohne Geiſt. „Der Staat, ſagt Mendels— 

ſohn, gebietet und zwingt, die Religion belehrt und überredet, 

der Staat ertheilt Geſetze, die Religion Gebote. Der Staat 

hat phyſiſche Gewalt und bedient ſich derſelben, wo es nöthig, 

die Macht der Religion iſt Liebe und Wohlthun. Jener giebt 

den Ungehorſamen auf und ſtößt ihn aus, dieſe nimmt ihn in 

ihren Schooß und ſucht ihn noch in dem letzten Augenblick 

ſeines Lebens zu belehren oder doch wenigſtens zu tröſten“. 

Der Staat, ſo lehrt Mendelsſohn weiter, darf nicht in die 

Sphäre der Religion hinübergreifen, er darf nicht Glaubens— 

richter in religiöſen Dingen ſein; und ebenſo unwürdig iſt es, 

wenn die Kirche die Staatsgewalt zu ihren eigenen Zwecken 

in Anſpruch nimmt. Aus dieſem Princip heraus wird der 

Kirche auch jedes Bann- und Ausſchließungsrecht abgeſprochen. 

„Gehet die Unglücklichen alle durch, die von jeher durch Bann und 

Verdammniß haben gebeſſert werden ſollen, unterſuche, ob du nicht 

in dem Haufen der Verbannten mehr wahre Religion antreffen 

wirſt als in dem ungleich größeren Haufen Ihrer Verbanner“. 

Der zweite Abſchnitt beſchäftigt ſich damit, die im erſten 

entwickelten rechtsphiloſophiſchen und kirchenpolitiſchen Principien 

ſpeciell auf das Judenthum und auf die Frage der bürgerlichen 

und ſtaatsbürgerlichen Stellung der Juden anzuwenden. Zu 

dieſem Zwecke wird das Weſen der jüdiſchen Religion und 

deren Verhältniß zum Staat erörtert. Die jüdiſche Religion 

it nach Mendelsſohn nicht ſowohl dogmatiſchen Inhalts als 

ein Komplex von Geſetzen, die eine das ganze Leben umfaſſende 

ſittliche Lebensordnung darſtellen; das Judenthum iſt keine ge— 

offenbarte Religion, ſondern geoffenbartes Geſetz. „Die hebräiſche 
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Sprache, jagt er an einer Stelle, hat ſogar kein eigentliches 

Wort für das, was wir Religion nennen“. „Die Siraeliten 

haben göttliche Geſetzgebung, Geſetze, Gebote, Befehle, 

Lebensregeln, Unterricht vom Willen Gottes, wie ſie ſich zu 

verhalten haben, um zur zeitigen und ewigen Glückſeligkeit zu 

gelangen“. Dieſe Geſetzgebung iſt für den Juden verbindlich, 

ſie bewahrt ihre Verbindlichkeit ſolange, „bis es dem Allerhöchſten 

gefallen werde, das Religionsgeſetz ebenſo laut und öffentlich abzu— 

ſchaffen, wie er es geoffenbart hat“. Die ewigen Wahrheiten der 

Religion aber, die Lehren von Gott und ſeiner Regierung und Vor⸗ 

ſehung, unterliegen keinem Zwange; ſie ſind nicht Gegenſtand des 

Glaubens, ſondern der vernünftigen Erkenntniß. „Sie durften 

nicht durch unmittelbare Offenbarung eingegeben, durch Wort 

und Schrift, die nur jetzt und hier verſtändlich ſind, bekannt 

gemacht werden. Das allerhöchſte Weſen hat fie allen ver- 

nünftigen Geſchöpfen durch Sache und Begriff geoffenbart, mit 

einer Schrift in die Seele geſchrieben, die zu allen Zeiten 

und an allen Orten leſerlich und verſtändlich iſt .. .. Ihre 

Wirkung iſt ſo allgemein wie der wohlthätige Einfluß der Sonne, 

die, indem ſie ihren Kreislauf durcheilt, Licht und Wärme 

über den ganzen Erdball verbreitet“. „Das jetzige Judenthum, 

ſo ſchreibt Mendelsſohn an ſeinen Freund und Landsmann 

Wolf in Deſſau, hat ebenſo wie das vormalige keine Symbole 

des Glaubens. Es ſind uns ſehr wenige Grundſätze und 

Lehrmeinungen vorgeſchrieben. Maimon zählt deren 13, Albo 

nur 3, und Niemand wird den Albo deswegen verketzern. In 

Anſehung der Lehrmeinungen ſind wir frei.“ Wir dürfen 

demnach das Endergebniß der Mendelsſohn'ſchen Ausführungen 

in den Satz zuſammenfaſſen: Das Judenthum lehrt ein Ne: 

ligionsgeſetz, das für ſeine Angehörigen als unbedingt verbindlich 

zu betrachten iſt, aber keinerlei Glaubensnormen oder Dogmen, 

für die es, abgeſehen von der aus ihrer Vernunftgemäßheit ſich 

ergebenden inneren Begründung, eine bindende Kraft in Anſpruch 

nähme. Das war in der That ein Standpunkt, der der religiöſen 

Lebensführung Mendelsſohns wie ſeiner philoſophiſchen Geiſtes— 

richtung auf das Vollkommenſte entſprach, auf dem der geſetzestreue 
Jude und der Philoſoph einander die Hände reichen konnten. 



Als Mendelsſohns Jeruſalem erſchien, gab es unter den 

Juden nur wenige, die dieſes Buch leſen konnten, und noch 

viel wenigere, die es zu würdigen und ſeine Tragweite zu 

ermeſſen im Stande waren. Iſt es doch erſt Mendelsſohn geweſen, 

der die Juden aus dem geiſtigen Ghetto des Mittelalters befreit und 

ſie dem Kulturleben des deutſchen Volkes zugeführt hat. Wie 

dieſes Buch aber auf die geiſtigen Führer der Zeit gewirkt 

hat, dafür mag Ihnen folgende Stelle aus einem Briefe Kants 

an Mendelsſohn als Zeugniß dienen. Kant erblickt in dieſem 

Buche „die Verkündigung einer großen, bevorſtehenden, obzwar 
langſam fortrückenden Reform, einer Reform, die nicht allein 

Ihre Nation, ſondern auch andere treffen wird. Sie haben 

Ihre Religion mit einem ſolchen Grade von Gewiſſensfreiheit 

zu vereinigen gewußt, die man ihr gar nicht zugetraut hätte 

und dergleichen keine andere ſich rühmen kann. Sie haben 

zugleich die Nothwendigkeit einer unbeſchränkten Gewiſſensfreiheit 

zu jeder Religion ſo gründlich und ſo hell vorgetragen, daß auch 

endlich bie Kirche unſererſeits darauf wird denken müſſen, wie ſie 

alles, was das Gewiſſen beläſtigt und drücken kann, von der 

ihrigen abſondere, welches endlich die Menſchen in Anſehung 

der weſentlichen Religionspunkte vereinigen muß“. So ſchreibt 

Kant im Jahre 1783. Aber er iſt damit nicht nur ſeiner, 

ſondern auch unſerer Zeit vorausgeeilt, denn die Hoffnung des 

großen Königsberger Weiſen iſt noch immer nicht in Erfüllung ges 

gangen; auch heute noch iſt die Lehre von der Gewiſſensfreiheit, 

wie ſie Mendelsſohn dargelegt hat, weit davon entfernt, zu 
allgemeiner Anerkennung gelangt zu ſein. Vielleicht iſt Mendels— 

ſohn auch darin zu weit gegangen, wenn er das Judenthum 
jedes dogmatiſchen Inhalts entkleiden will, jede dogmatiſche 

Verbindlichkeit innerhalb des Judenthums in Abrede ſtellt. Das 

Judenthum iſt keine bloße Geſetzesreligion; es verdankt 

ſeine weltgeſchichtliche Bedeutung vielmehr den religiöſen und 

fittlihen Idealen, die es der Menſchheit gekündet hat. Soviel 

aber iſt gewiß, daß der Dogmenſtreit im Judenthum niemals 

eine ſolche Ausdehnung gewonnen hat und von ſo verhängniß— 

vollen Wirkungen begleitet war, wie in anderen Religions- 

gemeinſchaften. Freilich hat auch das Geſchick des Judenthums 
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mit dazu beigetragen, daß die Glaubens- und Gewiſſensfreiheit 

in ſeiner inneren Entwickelung wenigſtens vor ſchwereren An— 

fechtungen bewahrt geblieben iſt. Aller äußeren Zwangmittel 

entbehrend, ohne jede Anlehnung an eine ſtaatlich organiſirte 

Macht, hat das Judenthum das religiöſe Bekenntniß dem Ge— 

wiſſen des Einzelnen überlaſſen müſſen. Was für jeden 

freiſinnig Denkenden ein noch immer unerreichtes Ideal iſt, 

Trennung von Staat und Kirche, das iſt dem Judenthum durch 

ſeinen geſchichtlichen Entwickelungsgang, wenn auch als ein 

privilegium odiosum, von ſelber zugefallen. Als das Voll 

des Glaubens iſt Iſrael in die Welt getreten, Freiheit aber 

iſt der erſte Grundgedanke, den uns die Geſchichte des Juden— 

thums und ſeine Lehre künden Uns die unbeſchränkte Freiheit 

fortſchreitender Entwickelung auch auf dem Gebiete des religiöſen 

Lebens, im Bereiche des Glaubens zu bewahren, das muß auch 

in Zukunft unſere angelegentliche Sorge bleiben. 
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